
52 Gesetzblatt Teil I Nr. 3 — Ausgabetag: 31. Januar 1989

2. sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder 
, einer anderen Person begangene Handlung zu bestra

fen;

3. sie oder eine andere Person einzuschüchtern, zu nötigen 
oder zu diskriminieren,

wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 
bestraft.

(2) Wer die Tat zusammen mit anderen ausführt oder wer 
durch die Tat eine schwere Körperverletzung vorsätzlich oder 
fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis 
zu zehn Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§92
Faschistische Propaganda, Völker- und Rassenhetze

(1) Wer faschistische Propaganda, Völker- oder Rassen
hetze treibt, die geeignet ist, zur Vorbereitung oder Begehung 
eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit aufzuhetzen, wird 
mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder zu ihrer Durch
führung eine Organisation oder Gruppe bildet, wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§93
Kriegsverbrechen

(1) Wer bei bewaffneten Auseinandersetzungen allgemein 
anerkannte völkerrechtliche Normen verletzt, insbesondere 
wer

1. verbotene Kampfmittel einsetzt oder ihren Einsatz an
ordnet;

2. unmenschliche Handlungen gegen die Zivilbevölkerung, 
Verwundete, Kranke, Wehrlose oder Gefangene begeht 
oder anordnet;

3. fremdes Gut sich aneignet oder ohne militärische Not
wendigkeit zerstört oder solche Handlungen anordnet;

4. das Zeichen des Roten Kreuzes oder ihm gleichgestellte 
Zeichen mißachtet oder mißbraucht, Gewaltakte gegen 
Personen oder Einrichtungen, die diese Zeichen führen, 
begeht oder solche Handlungen anordnet;

5. Gewaltakte gegen Parlamentäre begeht oder anordnet, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

(2) Wer das Verbrechen zum Zwecke oder im Zusammen
hang mit einer Aggression begeht, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren bestraft.

(3) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich besonders 
schwere Folgen verursacht, wird mit lebenslänglicher Frei
heitsstrafe bestraft.

§94
Unternehmen

Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist jede auf die 
Verwirklichung eines Verbrechens gerichtete Tätigkeit.

§95
Ausschluß des Befehlsnotstandes

Auf Gesetz, Befehl oder Anweisung kann sich nicht be
rufen, wer in Mißachtung der Grund- und Menschenrechte, 
der völkerrechtlichen Pflichten oder der staatlichen Souve
ränität der Deutschen Demokratischen Republik handelt; er 
ist strafrechtlich verantwortlich.

2 .  K a p i t e l

Verbrechen gegen die 
Deutsche Demokratische Republik

§96

Hochverrat

(1) Wer es unternimmt,

1. die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik durch gewaltsamen 
Umsturz oder planmäßige Untergrabung zu beseitigen 
oder in verräterischer Weise die Macht zu ergreifen;

2. das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
einem anderen Staat einzuverleiben oder einen Teil des
selben von ihr loszulösen;

3. einen Angriff auf Leben oder Gesundheit eines führen
den Repräsentanten der Deutschen Demokratischen Re
publik zu begehen;

4. mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die verfas
sungsmäßige Tätigkeit der -führenden Repräsentanten 
der Deutschen Demokratischen Republik unmöglich zu

* machen oder zu behindern,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren oder mit 
lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft.

(2) Auf lebenslängliche Freiheitsstrafe kann insbesondere 
beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 110 Ziffern 1 bis 4 
erkannt werden.

Landesverrat

§97
Spionage

(1) Wer Nachrichten oder Gegenstände, die geheimzuhal
ten sind, zum Nachteil der Interessen der Deutschen Demo
kratischen Republik für eine fremde Macht, deren Einrich
tungen oder Vertreter oder für einen Geheimdienst oder für 
ausländische Organisationen sowie deren Helfer sammelt, an 
sie verrät, ihnen ausliefert oder in sonstiger Weise zugäng
lich macht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren 
bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe erkannt werden.

§98

Wer sich von den im § 97 Absatz 1 genannten Stellen oder 
Personen zum Zwecke der Sammlung, des Verrats oder der 
Auslieferung von geheimzuhaltenden Nachrichten zum Nach
teil der Interessen der Deutschen Demokratischen Republik 
anwerben läßt, wird ebenfalls wegen Spionage bestraft.

§99
Landesverräterische Nachrich tenübermittlung

(1) Wer der Geheimhaltung nicht unterliegende Nachrich
ten zum Nachteil der Interessen der Deutschen Demokrati
schen Republik an. die im §97 genannten Stellen oder Per
sonen übergibt, für diese sammelt oder ihnen zugänglich 
macht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zwölf Jahren 
bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.


